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4. 2025/0275/LU - C00A - Landwirtschaft, Fischerei und Lebensmittel

5. Vorentwurf einer großherzoglichen Verordnung zur Änderung der geänderten großherzoglichen Verordnung vom 22.
Februar 1985 über Keramikgegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen

6. Keramikgegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen

7.

8. Mit diesem Entwurf soll der Beschluss M (2024) 5 des Benelux-Ministerkomitees vom 29. November 2024 über
Gegenstände aus Keramik und Legierungen, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, in
nationales Recht in Kraft gesetzt werden, um das gleiche hohe Gesundheitsschutzniveau in den Benelux-Ländern zu
gewährleisten.

9. Im Oktober 1984 verabschiedeten die Mitgliedstaaten des Europarates die Richtlinie 84/500/EWG vom 15. Oktober
1984 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Keramikgegenstände, die dazu bestimmt sind, mit
Lebensmitteln in Berührung zu kommen. In dieser Richtlinie werden spezifische Grenzwerte für die Freisetzung von Blei
und Cadmium aus Keramikgegenständen festgelegt.

Die Benelux-Länder haben auf der Grundlage neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse festgestellt, dass diese spezifischen
Freisetzungsgrenzwerte nicht ausreichen, um sicherzustellen, dass die Verwendung dieser keramischen Gegenstände
keine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellt.

Die Benelux-Staaten halten es daher für wünschenswert, die Anwendung der einschlägigen Bestimmungen der
genannten Richtlinie in ihrem Hoheitsgebiet durch Anwendung von Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt
sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und zur Aufhebung der Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG,
vorübergehend einzuschränken oder auszusetzen.

Mit dem Beschluss M (2024) 5 des Benelux-Ministerkomitees vom 29. November 2024 über Schutzmaßnahmen in Bezug
auf Keramikegegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, beabsichtigen die
Benelux-Länder, den Beschluss gemeinsam im Einklang mit dem europäischen Rechtsrahmen für das Inverkehrbringen
von Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, innerhalb der Europäischen Union umzusetzen. Auf diese
Weise werden die in den drei Ländern anzuwendenden Vorschriften harmonisiert.

Mit diesem Entwurf soll der Beschluss M (2024) 5 des Benelux-Ministerkomitees vom 29. November 2024 über
Schutzmaßnahmen bei Keramikgegenständen, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, in
nationales Recht in Kraft gesetzt werden, um das gleiche hohe Gesundheitsschutzniveau in den Benelux-Ländern zu
gewährleisten.

Auf nationaler Ebene bildet Artikel 2 des geänderten Gesetzes vom 25. September 1953 über die Neuorganisation der
Kontrolle von Lebensmitteln, Getränken und Waren in Verbindung mit Artikel 6 des Gesetzes vom xxyyooo über amtliche
Kontrollen von Lebensmitteln und Materialien und Gegenständen, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in
Berührung zu kommen, die Rechtsgrundlage für den vorliegenden Entwurf einer großherzoglichen Verordnung.

Hinweis: „Das Gesetz von xxyyooo“ bezieht sich auf den Gesetzentwurf Nr. 8156 über amtliche Kontrollen von
Lebensmitteln und von Materialien und Gegenständen, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu
kommen. Link zur Datei: https://www.chd.lu/fr/dossier/8156
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10. Verweise auf Grundlagentexte:

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein

15. Nein

16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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